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§159
Ablehnung der Richter

(1) Ein Richter kann wegen Besorgnis der Befangen
heit abgelehnt werden, wenn berechtigte Zweifel an 
seiner Unvoreingenommenheit bestehen. Er kann sich 
auch selbst für befangen erklären.

(2) Das Ablehnungsrecht steht dem Staatsanwalt, 
dem Beschuldigten oder dem Angeklagten zu.

(3) Die Ablehnung ist in der Hauptverhandlung erster 
Instanz nur bis zur Verlesung des Beschlusses über die 
Eröffnung des Hauptverfahrens, in der Hauptverhand
lung über das Rechtsmittel nur bis zum Beginn der 
Berichterstattung zulässig.

(4) Die Ablehnung ist bei dem Gericht, dem der Rich
ter angehört, geltend zu machen und zu begründen. Der 
abgelehnte Richter soll sich dazu äußern.

§160
Entscheidung über die Ablehnung

(1) Über die Berechtigung der Ablehnung entscheidet 
das Gericht, dem der Abgelehnte angehört. An die 
Stelle des abgelehnten Richters tritt sein Vertreter. 
Über die Ablehnung eines Schöffen entscheiden der 
Vorsitzende, der andere Schöffe und ein hinzuzuziehen
der Schöffe. Werden beide Schöffen abgelehnt, sind 
zwei andere Schöffen hinzuzuziehen.

(2) Einer Entscheidung bedarf es nicht, wenn der 
Abgelehnte die Ablehnung für begründet hält.

(3) Wird das Gericht durch Ausscheiden der abge
lehnten Richter beschlußunfähig, entscheidet das höhere 
Gericht.

§161
Rechtsmittel

(1) Gegen den Beschluß, durch den die Ablehnung 
eines Richters für begründet erklärt wird, ist kein 
Rechtsmittel zulässig.

(2) Der Beschluß, durch den die Ablehnung für un
begründet erklärt wird, kann nicht für sich allein, son
dern nur mit dem Urteil angefochten werden.

§ 162
Prüfung ohne Antrag

Das Gericht hat ihm bekannt gewordene Ausschlie- 
ßungs- und Ablehnungsgründe zu prüfen, auch wenn 
sie nicht vorgebracht worden sind.

§163
Ausschließung und Ablehnung eines Protokollführers

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden auf 
Protokollführer entsprechende Anwendung.

(2) Uber die Ausschließung und Ablehnung eines 
Protokollführers entscheidet das Gericht.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Zuständigkeit der Gerichte
§164

(1) Jede Strafsache ist durch das sachlich und örtlich 
zuständige Gericht zu verhandeln und zu entscheiden.

(2) Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte wird 
durch das Gerichtsverfassungsgesetz und die Militär
gerichtsordnung bestimmt. Sie ist vom Gericht in jeder 
Lage des Verfahrens zu prüfen.

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Gerichte regelt die
ses Gesetz und die Militärgerichtsordnung.

Verbindung und Trennung zusammenhängender 
Strafsachen

§165
Strafsachen stehen miteinander im Zusammenhang, 

wenn eine Person mehrerer Straftaten beschuldigt 
wird oder wenn bei einer Straftat mehrere Personen 
als Täter, Teilnehmer, Begünstiger oder Hehler be
schuldigt werden.

§166
(1) Zusammenhängende Strafsachen, die einzeln zur 

Zuständigkeit von Gerichten verschiedener Ordnung 
gehören, können miteinander verbunden bei dem höhe
ren Gericht anhängig gemacht werden.

(2) Durch Beschluß dieses Gerichts kann die Trennung 
der verbundenen Strafsachen angeordnet werden.

§167
Die Verbindung einer Strafsache gegen einen Jugend

lichen mit der eines Erwachsenen ist nur zulässig, 
wenn dadurch die Interessen des Jugendlichen nicht 
gefährdet werden.

§163
(1) Eine Verbindung zusammenhängender oder eine 

Trennung verbundener Strafsachen kann auch nach Er
öffnung des Hauptverfahrens durch gerichtlichen Be
schluß angeordnet werden.

(2) Zuständig für den Beschluß ist das Gericht, zu 
dessen Bereich die übrigen Gerichte gehören. In Er
mangelung eines hiernach zuständigen Gerichts erfolgt 
die Beschlußfassung durch das gemeinschaftliche obere 
Gericht.

örtliche Zuständigkeit der Gerichte

§ 169 
Tatort

örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Bereich 
die Straftat begangen ist.

§ 170
Wohnsitz und Aufenthaltsort

(1) örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen 
Bereich der Beschuldigte zur Zeit der Erhebung der 
Anklage seinen Wohnsitz hat.

(2) Hat der Beschuldigte keinen Wohnsitz in der 
Deutschen Demokratischen Republik, wird die Zu
ständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthaltsort und, 
wenn ein solcher nicht bekannt ist, durch den letzten 
Wohnsitz oder Aufenthaltsort in der Deutschen Demo
kratischen Republik begründet.

(3) örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen 
Bereich der Beschuldigte auf Anordnung eines staat
lichen Organs untergebracht ist.


